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Guten Tag, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie erinnern und informieren, dass die 
 k u       h      ch  gu g für den kostenfreien Schülerverkehr lediglich 
     um 31 08 2025 gü   g ist. 
 
   H  G   ü       chu j h  2025 2026 mu              h     u  ä   g   
  hö    (K       äg  ) fü       chü   v  k h  (L        m ,      , G  
m     )         p  ch        u        g fü       chu j h  2025 2026 g  
       w       
 
Die bei Ihnen im Gebrauch befindliche Schüler-Chipkarte (oder mehrere) ist 
  ch   ch bis zum jeweils aufgedruckten Monat verwendbar. Die Fahrtbe-
rechtigung muss jährlich neu beantragt werden (siehe oben). 
 
Bitte behalten Sie die Schüler-Chipkarte. mindestens bis zum Beginn des 
neuen Schuljahres. Bei positiver Entscheidung Ihrer zuständigen Behörde 
(Kostenträger) wird die neue Fahrtberechtigung für das Schuljahr 2025-
2026 im September durch uns technisch im Hintergrund „aufgespielt“. In 
diesem Fall müssen Sie nichts weiter tun. 
 
        m  chu w ch    Um ug mu        u  ä   g    hö    (L   k    , 
     , G m     ) ü        Ä    u g umg h      f  m     w     . 
 
Sollte die Karte verloren gehen oder die Karte defekt sein, wenden Sie sich 
bitte umgehend an Ihren Kostenträger (Landratsamt, Stadt oder Ge-
meinde). Bitte beachten Sie, dass bei einer Ersatzkarte aufgrund eines Ver-
lustes eine Gebühr in Höhe von mindestens 15,00 € fällig wird.  
 
Das Team des MVV wünscht allzeit gute Fahrt 

Zur MVV-Fahrplanauskunft 
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Weitere Infos zur MVV-Chipkarte                               

findest Du unter                     

www.mvv-muenchen.de/chipkarten 
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